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sation zur Stellungnahme vorzulegen. Zur Erfüllung 
und Übererfüllung des Planes dienen regelmäßig durch
zuführende Aussprachen mit den Werktätigen und die 
aktive Teilnahme der leitenden Mitarbeiter des Betrie
bes an Versammlungen und Beratungen der Betriebs
gewerkschaftsorganisation. Die leitenden Mitarbeiter 
des Betriebes haben alle Möglichkeiten auszunutzen, 
um der Belegschaft die kulturellen und wirtschaftlichen 
Zusammenhänge in Verbindung mit den eigenen Auf
gaben des Betriebes zu erklären.

§ 6
Ehrenamtliche Mitarbeiter und Stützpunkte

Zur engen Verbindung des Betriebes mit den Werk
tätigen bei der Durchführung von Veranstaltungen soll 
der Betrieb ehrenamtliche Mitarbeiter in den Klub- 
und Kulturhäusern der volkseigenen Betriebe, in den 
staatlichen kulturellen Einrichtungen, in den kultu
rellen Zentren der Wohngebiete und auf dem Lande, 
insbesondere in den LPG, in den Dorfklubs und Dorf
akademien gewinnen sowie auch an den entscheiden
den Schwerpunkten sich Stützpunkte schaffen.

§ 7
Vertretung im Rechtsverkehr

(1) Der Betrieb wird im Rechtsverkehr durch den Di
rektor, seinen Stellvertreter oder die hierzu Bevoll
mächtigten vertreten.

(2) Der Direktor vertritt den Betrieb allein und ist 
zur Einzelzeichnung rechtsverbindlicher Erklärungen 
befugt.

(3) Im Falle der Verhinderung des Direktors wird der 
Betrieb durch den nach § 4 Abs. 3 bestellten Stellver
treter gemeinsam mit einem vom Direktor hierzu Be
vollmächtigten vertreten.

(4) Im Rahmen der ihnen erteilten Vollmachten kön
nen auch andere Mitarbeiter des Betriebes sowie son
stige Personen diesen vertreten und rechtsverbindliche 
Erklärungen abgeben. Solche Voll mach ten, die sich nur 
auf einen bestimmten Aufgabenkreis beziehen können, 
sind vom Direktor schriftlich zu erteilen.

(5) Der Hauptbuchhalter und sein Stellvertreter sind 
nicht zur Vertretung des Betriebes befugt.

(6) Verfügungen über Zahlungsmittel des Betriebes 
bedürfen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
der Gegenzeichnung durch den Hauptbuchhalter oder 
seinen Stellvertreter.

(7) Jeder Unterschrift ist die Funktion des Zeichnen
den hinzuzufügen.

(8) Der Direktor und sein Stellvertreter sind in das 
Register der volkseigenen Wirtschaft einzutragen.

§ 8
Struktur

(1) Der Struktur- und Stellenplan des Betriebes ist 
nach den gesetzlichen Bestimmungen .aufzustellen und 
zu bestätigen.

(2) Der Betrieb soll folgende Abteilungen bilden:
künstlerische Abteilung,
Planungs- und Organisationsabteilung, 
Abteilung Rechnungswesen.

§ 9
Künstlerischer Beirat und Besucherrat

(1) Bei dem Betrieb ist ein künstlerischer Beirat zu 
bilden, der den Direktor kulturpolitisch und künst
lerisch berät. Die Mitglieder des Beirates werden durch 
den Direktor berufen.

(2) Ferner ist bei dem Betrieb von dem Direktor ein 
Besucherrat zu bilden, der in regelmäßigen Aus
sprachen zu den Programmen Stellung nimmt und die 
Wünsche der Werktätigen für die Gestaltung der Pro
gramme darlegt.

(3) Das Ministerium für Kultur erläßt zentrale Richt
linien für die Zusammensetzung und Arbeitsweise des 
künstlerischen Beirates und des Besucherrates.

Zweite Verordnung*
über die Verbesserung und Vereinfachung der
Arbeitsweise und Organisation der Schiffahrt.

Vom 28, Januar 1960
Zur Durchführung des Gesetzes vom 11. Februar 1953 

über die Vervollkommnung und Vereinfachung der 
Arbeit des Staatsapparates in der Deutschen Demokra
tischen Republik (GBl. I S. 117) wird zur weiteren Ver
besserung und Vereinfachung der Arbeitsweise und 
Organisation der Schiffahrt folgendes verordnet:

§ 1
(1) Mit Wirkung vom 1. Januar 1960 werden die „Ver

einigten Seehäfen der Deutschen Demokratischen Repu
blik“, der Lotsendienst der Deutschen Demokratischen 
Republik, der Seenotrettungsdienst der Deutschen 
Demokratischen Republik, die Hafenkapitäne, Hafen
meister, Hafen warte des Seefahrtsamtes der Deutsdien 
Demokratischen Republik und das Strandungswesen 
dem Rat des Bezirkes Rostock unterstellt.

(2) Für Änderungen der Unterstellung der Betriebe 
und Dienststellen gelten die gesetzlichen Bestimmun
gen.

§ 2
(1) Beim Rat des Bezirkes Rostock werden eine Ab

teilung Schiffahrt und Häfen und eine Hafenbehörde 
gebildet. Ihre Anleitung und Kontrolle durch das Mini
sterium für Verkehrswesen ist zu sichern. Der Minister 
für Verkehrswesen ist berechtigt, dem Leiter der Ab
teilung Schiffahrt und Häfen und dem Leiter der 
Hafenbehörde Weisungen zu erteilen.

(2) Die Abteilung Schiffahrt und Häfen des Rates des 
Bezirkes Rostock ist verantwortlich für die Anleitung 
und Kontrolle

a) der „Vereinigten Seehäfen der Deutschen Demo
kratischen Republik“,

b) des VEB Fahrgastschiffahrt, Stralsund,
c) des VEB Schiffsbergung und Taucherei, Stralsund,
d) des VEB Deutsche Seebaggerei, Rostock,
e) des VEB Schiffsversorgung, Rostock.
(3) Die Hafenbehörde des Rates des Bezirkes Rostock 

unterhält Hafenämter, Hafenmeistereien, Lotsen- und 
Seenotrettungsstationen.

(4) Struktur, Aufgaben und Tätigkeit der Hafen
behörde des Rates des Bezirkes Rostock und ihrer 
Organe werden durch ein Statut geregelt, das vom 
Minister für Verkehrswesen erlassen wird.

* (1.) VO (GBl. I 1958 S. 550)


